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KOMMENTAR 18.01.2016 | Holger Janusch

Keine Abwärtsspirale
Warum TTIP Arbeitnehmerrechte schützt, nicht
schwächt.

Über kaum ein internationales Abkommen wird seit Monaten so heftig
diskutiert wie über die Transatlantische Handels- und
Investitionspartnerschaft (TTIP) zwischen den USA und der EU. Die
Befürworter heben die zu erwartenden positiven Effekte auf
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung hervor. Die Gegner sehen
überwiegend Gefahren: die Absenkung von Gesundheitsstandards,
Einschränkungen der Demokratie durch das Investor-Staat-
Streitschlichtungsverfahren und vor allem eine Schwächung der
Arbeitsnehmerrechte. Gewerkschaften sowie globalisierungskritische
Nichtregierungsorganisationen und Parteien befürchten, dass
Freihandelsabkommen generell zu einer Abwärtsspirale, einem „race to
the bottom“, bei den Arbeitsstandards führen. Insbesondere ein
Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten, die als Vertreter des
angelsächsischen Kapitalismus – von Kritikern auch gerne als
Raubtierkapitalismus bezeichnet – gelten, befördere diesen Trend und
führe zu einer Aushöhlung der Arbeitnehmerrechte in der EU.

Ein gänzlich anderes Bild zeigt jedoch ein Blick auf die amerikanische
Handelspolitik der letzten Dekaden. Seit Gründung des
Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA) im Jahr 1994
haben sich die USA im Rahmen ihrer Freihandelsabkommen immer
stärker für die Förderung und Einhaltung der nationalen
Arbeitnehmerrechte und der internationalen Kernarbeitsnormen der
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) eingesetzt. Setzt sich dieser
Trend fort, dann wird TTIP nicht, wie befürchtet, zu einer Schwächung,
sondern zu einer Stärkung von Arbeitnehmerrechten und deren
Durchsetzung beitragen.

Erst George W. Bush
gelang es, den Streit über
Arbeitsstandards in der
US-Handelspolitik

Bereits im Omnibus Trade and
Competitiveness Act von 1988, der eine
Fast-track-Befugnis für den Präsidenten
beinhaltete, setzte der Kongress als
Zielvorgabe für Handelsabkommen fest, dass
Arbeitnehmerrechte zu fördern seien. Das
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beizulegen. Fast-track-Verfahren vereinfacht und
beschleunigt die Verabschiedung von
Handelsabkommen, indem klare zeitliche
Begrenzungen gesetzt werden und der
Kongress keine verpflichtenden
Gesetzesergänzungen an den
Handelsabkommen vornehmen kann. Der
Präsident wird allerdings im Gegenzug
angehalten, die vom Kongress vorgegebenen
Verhandlungsziele und
Konsultationspflichten zu beachten. Kurz
vor Ende seiner Amtszeit unterzeichnete
Präsident George W. Bush NAFTA, in dem
der Schutz und die Durchsetzung von
Arbeitsstandards unverbindlich in der
Präambel standen. Sein Nachfolger Bill
Clinton bestand jedoch darauf, verbindliche
Bestimmungen zur Durchsetzung von
Arbeitnehmerrechten (und
Umweltstandards) aufzunehmen, bevor er
dem Kongress das Abkommen zur
Verabschiedung vorlegen wollte. Während
die Demokraten im Kongress und die
Gewerkschaften dieses Vorgehen begrüßten,
lehnten die Republikaner, die mexikanische
Regierung und der Großteil der
Unternehmensverbände eine Aufnahme von
Arbeitnehmerrechten ab, da sie darin eine
Gefahr für einen neuen Protektionismus
sahen. Doch die Clinton-Regierung konnte
sich mit ihrer Position durchsetzen. In
Ergänzung zum NAFTA vereinbarten die
USA und Mexiko das North American
Agreement on Labor Cooperation
(NAALC). Die Republikaner lehnten dieses
Ergänzungsabkommen zwar ab, stimmten
ihm am Ende jedoch zu, damit NAFTA
zügig in Kraft treten konnte.

Die Kontroverse zwischen Republikanern und Demokraten über die
Aufnahme von Arbeitsstandards in Handelsabkommen führte jedoch im
weiteren Verlauf der Präsidentschaft Clintons zu einer Blockade in der
Handelspolitik. So scheiterten mehrere Versuche, ein neues Fast-track-
Gesetz zu verabschieden. Erst George W. Bush gelang es, eine
überparteiliche Einigung zu erzielen. So verabschiedete der Kongress mit
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knapper Mehrheit die sogenannte Trade Promotion Authority, im Trade
Act von 2002. Als Verhandlungsziele für Handelsabkommen sah das
Gesetz unter anderem vor, dass die Achtung von Arbeitnehmerrechten
gefördert und deren Aufweichung, um einen Handelsvorteil zu erlangen,
verhindert werden sollen. Aufbauend auf den Bestimmungen des
NAALC integrierten die USA im Rahmen der Trade Promotion
Authority verbindliche Bestimmungen zu Arbeitsstandards in den
bilateralen Freihandelsabkommen mit Australien, Bahrain, Chile,
Marokko, Oman und Singapur sowie dem regionalen
Freihandelsabkommen mit den zentralamerikanischen Ländern Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua und der
Dominikanischen Republik.

Seit 2002 enthalten alle
US-Freihandelsabkommen
verbindliche
Bestimmungen zu
Arbeitnehmerrechten.

Als die Demokraten während der zweiten
Amtszeit von Präsident George W. Bush bei
den Wahlen 2006 die Mehrheit sowohl im
Repräsentantenhaus als auch im Senat
übernahmen, stellten sie Forderungen nach
einer Stärkung von Arbeitsstandards in
Handelsabkommen, wozu sich die Bush-
Regierung aufgrund der veränderten
Mehrheitsverhältnisse im Kongress zügig im
Frühjahr 2007 bereit zeigte. Regierung,
Republikaner und Demokraten im Kongress
einigten sich nach monatelangen
Verhandlungen auf das sogenannte May
10th Agreement. Diese Einigung sah eine
Stärkung der ILO-Kernarbeitsnormen vor
und fand schließlich Berücksichtigung in
den Freihandelsabkommen mit Kolumbien,
Panama, Peru und Südkorea.

Seit der Trade Promotion Authority enthalten alle US-
Freihandelsabkommen verbindliche Bestimmungen zur Einhaltung und
Durchsetzung nationaler Arbeitnehmerrechte. Die Handelspartner
verpflichten sich demnach, ihre eigenen nationalen Arbeitnehmerrechte
einzuhalten und durchzusetzen. Das May 10th Agreement erweiterte
diese Bestimmungen insofern, als dass die Handelspartner nun neben den
nationalen Arbeitnehmerrechten auch zur Einhaltung der ILO-
Kernarbeitsnormen, wie dem Recht auf Kollektivverhandlungen oder der
Abschaffung von Kinderarbeit, verpflichtet werden. Sollte eine
Vertragspartei die eigenen nationalen Arbeitnehmergesetze oder die
ILO-Kernarbeitsnormen nicht einhalten und dies den Handel zwischen
den Vertragsparteien beeinträchtigen, kann der Handelspartner ein
Streitschlichtungsverfahren einleiten. Sollte der angeklagte Staat schuldig
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gesprochen werden, wird eine Geldstrafe fällig. Diese Strafe wird
allerdings nicht an den klagenden Vertragspartner überwiesen, sondern
in einen Fonds eingezahlt, der dazu genutzt wird, die beklagte Verletzung
der Arbeitsstandards zu beheben. Falls der angeklagte Staat die Strafe
nicht zahlen sollte, kann der Klägerstaat diese über Zollerhöhungen
einsammeln. Zusätzlich zu diesen verbindlichen Bestimmungen
enthalten die US-Freihandelsabkommen auch die sogenannte non-
derogation clause. Danach soll keiner der Vertragsparteien seine eigenen
nationalen Arbeitnehmerrechte absenken, um einen Handelsvorteil zu
erlangen. Diese Bestimmung ist hingegen nicht über ein
Streitschlichtungsverfahren einklagbar.

Neben den vertraglich verankerten Arbeitsstandards in
Freihandelsabkommen erwirkten Regierung und Kongress, insbesondere
auf Druck der Demokraten, bereits während der Verhandlungen, dass
viele Handelspartner ihre nationalen Arbeitsgesetze und Praktiken
verbesserten. So brachten die Handelspartner Bahrain, Kolumbien,
Oman und mehrere zentralamerikanische Länder auf Drängen der
Vereinigten Staaten ihre Arbeitnehmergesetze in Einklang mit den ILO-
Kernarbeitsnormen. Die omanische Regierung stärkte zum Beispiel das
Streikrecht, die Tarifautonomie, die Versammlungsfreiheit und das
Verbot von Zwangsarbeit. Kolumbien verbesserte die Gesetze und die
Strafverfolgung, um die Morde an Gewerkschaftern zu verringern.

Die USA haben in keinem
ihrer
Freihandelsabkommen
Arbeitsstandards
vertraglich gesenkt.

 

Auch wenn die ILO-Kernarbeitsnormen, die als Mindestmaßstab für die
Freihandelsabkommen dienen, nicht den Standards in der EU
entsprechen, entkräften die bisherigen Verhandlungen und
Vertragsentwürfe bestehende Vorurteile gegenüber dem zu erwartenden
endgültigen Vertragstext der TTIP. So haben die USA bisher in keinem
ihrer Freihandelsabkommen Arbeitsstandards vertraglich gesenkt,
sondern im Gegenteil sich für deren Anpassung an internationale
Standards und verbesserte Durchsetzung eingesetzt. Als problematisch
kann jedoch angesehen werden, dass eine Durchsetzung der
Vertragsbestimmungen abhängig vom politischen Willen der
Regierungen ist. So strebte die Regierung von Barack Obama gegen
Guatemala bisher die erste und einzige Klage wegen der Verletzung
internationaler Arbeitsstandards an. Die Einführung eines effektiven
Petitionsverfahrens könnte hier mehr Transparenz und Kontinuität
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schaffen. Auch die Nichtverbindlichkeit der non-derogation clause kann
kritisch gesehen werden. Eine verbindliche Klausel, über die gegen eine
Herabsetzung nationaler Arbeitsstandards per
Streitschlichtungsmechanismus oder möglicherweise anderer
Verfahrensweise geklagt werden könnte, scheint an dieser Stelle jedoch
kein probates Mittel, da hierdurch die gesetzgebende Kompetenz der
Parlamente eingeschränkt werden würde.

Die Verhandlungen über TTIP bieten die Chance, aufbauend auf
vorherigen Vertragstexten die Achtung und Durchsetzung nationaler
und internationaler Arbeitsstandards zu verbessern. Da TTIP – sollte es
zustande kommen – als Modell für zukünftige Freihandelsabkommen
dienen wird, könnte dies auch zur Verbesserung der Arbeitsstandards
außerhalb der USA und der EU beitragen. Allerdings ist hierfür ein
konstruktiver und dogmenfreier Diskurs notwendig. Hier liegt es vor
allem an der Europäischen Kommission, bessere
Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen, um eine offenere Diskussion
führen zu können, mit dem Ziel einer legitimen und nachhaltigen
Handelspolitik.

Holger Janusch
Berlin

Prof. Dr. Holger Janusch ist Professor für Internationale Politik mit dem
Schwerpunkt Außen- und Sicherheitspolitik der USA am Fachbereich

Nachrichtendienste der Hochschule des Bundes für öffentliche
Verwaltung in Berlin.
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Manfred Groh schrieb am 15.01.2016
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Zitat" Setzt sich dieser Trend fort, dann wird TTIP
nicht, wie befürchtet, zu einer Schwächung, sondern zu
einer Stärkung von Arbeitnehmerrechten und deren
Durchsetzung beitragen."

Aber nur wenn. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die USA
hat nicht einmal die ILO-Kernarbeitsnormen umgesetzt.
Diese kosten nämlich Geld. Da der Raubtier-
Kapitalismus zum geringsten Preis und der geringsten
Qualität strebt, werden sich auch die geringst möglichen
Arbeitsstandards durchsetzen. TTIP ist also abzulehnen,
solange die USA den EU-Standard nicht erreicht hat.
Und das wird nie passieren.

Tobias L. schrieb am 15.01.2016

"Richtig ist zunächst, dass die USA lediglich die
folgenden zwei Kernarbeitsnormen der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) unterzeichnet haben:

Abschaffung der Zwangsarbeit als Disziplinarmaßnahme
Abschaffung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit

Hingegen haben die USA die folgenden ILO-
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Kernarbeitsnormen nicht unterzeichnet:

Koalitionsfreiheit
Recht auf kollektiv verhandelte Tarifverträge
Abschaffung der Zwangs- und Pflichtarbeit
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit von Mann und Frau
Mindestalter für den Eintritt in ein Arbeitsverhältnis
Verbot der Diskriminierung in der Arbeitswelt wegen
Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, politischer
Meinung, nationaler und sozialer Herkunft" (von:
nachdenkseiten, aber auch überall sonst zu überprüfen)

Das ist doch weit unter europäischem Standard. Eine
Stärkung von Arbeitnehmerrechten zu prophezeien
scheint mir angesichts dessen sehr gewagt. vielmehr wird
die konkurrenz mit einem wirtschaftsraum sich
intensivieren, der durch die geringen arbeiterrechte
geringere arbeitskosten aufweist. dass so der druck auf
europäische errungenschaften erhöht wird, scheint mir
nicht abwegig.

Coqui schrieb am 19.01.2016

Es mag sein, dass die letzten Abkommen die
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Arbeitsrechte in den USA verbessert bzw. nicht
verschlechtert haben. Weil sonst die Demokraten nicht
zugestimmt hätten.
Fakt ist, dass ein TTIP mit der Tendenz der Angleichung
die Arbeitsrechte in Deutschland eher senken wird.
Man darf sich wundern über die Blauäugigkeit der
deutschen SPD in Sachen TTIP inklusive der SPD nahen
Wissenschaftler.
Vielleicht sollten diese SPD TTIP Unterstützer nach
Kenia fahren, um die Effekte von Freihandelsabkommen
auf den jeweils Schwächeren kennenzulernen.

Klaus-D. Glismann schrieb am 19.01.2016

Der Autor sollte sich vielleicht besser mit den in der
NYT erschienenen Artikeln der letzten Zeit zu den
Arbeitnehmerrechten und den Angriffen darauf, vor den
obersten Gerichten informieren. Abgesehen davon, was
in den einzelnen Staaten (Wisconsin usw.) mit den
Arbeitnehmerrechten geschehen ist. Vielleicht überdenkt
er dann seine Aussage.

Friedrich Grimm schrieb am 19.01.2016
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Da muss wohl niemand studiert haben oder gar vom
"Fach" sein, um nicht zu erkennen, dass die bisher
abgeschlossenen Handelsabkommen stets zu Lasten des
schwächeren Handelspartner gehen. Über die
Erfahrungen der beteiligten Länder mit NAFTA wurde
wie so oft zu später Stunde im Fernsehen berichtet. Dem
ist nichts mehr hinzuzufügen.

Und sind Teile der derzeitigen Flüchtlingsflut nicht auch
auf diese famosen Handelsabkommen zurückzuführen?
Die EU subventioniert ihre Landwirte zum Schaden der
afrikanischen Landwirtschaft. Und auch die USA
subventionieren ihre Bauern, Baumwollbauern voran,
zum Schaden ihrer "Handelspartner. Die Rufe nach
Sicherung der EU-Außengrenzen könnten schnell
verstummen, wenn den Drittländern faire Chancen in
Wirtschaft und Handel eingeräumt würden.

ZweiEngel© schrieb am 19.01.2016

Na super! TTIP Lobbyisten haben es also auch hierhin
geschafft und bekommen von der FES auch die Plattform
für ihre Propaganda!
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Hans Möller schrieb am 19.01.2016

Da hat der Herr Doktor bei TTIP offensichtlich nicht
gut aufgepasst.
Das zur Zeit im Zusammenhang mit TTIP diskutierte
ISDS (Investor-state dispute settlement) sieht nur
Klagerechte von Investoren gegen Staaten vor. Staaten
jedoch können umgekehrt weder Investoren noch
Staaten verklagen, die z.B. gegen Arbeitnehmerrechte
verstoßen.
Darüber hinaus geht es bei TTIP auch nicht so sehr um
die Einhaltung bestehender Normen, vielmehr liegt das
Problem in den Zementierung des status quo und der
Blockade der Weiterentwicklung von
Arbeitnehmrrechten, Umweltstandards und dem
Verbraucherschutz, die dringend geboten sind.
Wir leben absolut nicht in der besten aller Welten.
Wir brauchen die radikale Abkehr vom Aberglauben des
Neoliberalismus, die auch massiv in bestehende
Investments eingreifen muss.

Pollewetzer schrieb am 19.01.2016

Wer berücksichtigt, daß der industriell-militärische
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Komplex der USA, der inzwischen das gesamte
Wirtschaftsleben der USA und anderweit beherrscht, seit
Jahren regelmäßig Kriege herbeiLÜGT um seine Profite
zu maximieren wobei ihm egal ist wieviele "failed-states"
den Weg säumen, der sollte solch einem Abkommen nur
dann zustimmen, wenn es
1.) komplett öffentlich verhandelt wird
2.) absolut wasserdicht ist!
3.) entsprechende Ausstiegsklauseln bei unterschiedlicher
"Interpretation" beeinhaltet.
4.) jegliche geheimen Gerichtsverfahren ausschließt.
Zur Verdeutlichung sei u.a. auf den folgenden Artikel
verwiesen:
http://www.spiegel.de/wirtschaft/ttip-wie-us-unterneh
men-heute-schon-eu-gesetze-aushebeln-a-1072335.html
wie auch Dokumentationen zu NAFTA & Co un den
drastischen Folgen.

Hans-Georg Tillmann schrieb am 19.01.2016

Herr Janusch argumentiert trickreich: Die USA hätten
in den Internationalen Abkommen nie die
Arbeitnehmerstandards gesenkt.
Mag sein. Das gilt aber nur für die eigenen US-Standards,
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die ohnehin extrem niedrig sind.
Ihre ausländischen Verhandlungspartner mussten aber
sehr wohl die niedrigeren US-Standards akzeptieren.
Der Kern der Problematik ist jedoch ein anderer: Mit
TTIP, Ceta, TISA wird uns eine neue
Gesellschaftsordnung übergestülpt, die ausschließlich am
Gewinn des Großkapitals orientiert ist und deren Profite
de facto für die Ewigkeit garantiert werden. Handlungen
oder Gesetze, die die Gewinne oder auch nur
Gewinnaussichten mindern, können zu
Schadensersatzzahlungen in Milliardenhöhe führen,
festgesetzt durch Sondergerichte ohne Bindung an die
Verfassungen und Gesetze der Staaten.

Peter Wahl schrieb am 19.01.2016

In Abkommen mit Entwicklungs- und Schwellenländern
sind die USA in der Tat für Labour Standards um
"American Jobs" zu schützen. D.h. es wird mit höheren
Standards ein Wettbewerbsnachteil zugunsten der USA
kompensiert. Im Abkommen mit der EU ist die
Wettbewerbssituation umgekehrt. Da haben sie es mit
höheren Standards zu tun. In beiden Fällen geht es um
die Anpassung an das eigene Niveau und die eigene
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Interessenlage - einmal nach oben, eine anderes Mal nach
unten. Eigentlich gehört das zum kleinen Einmaleins der
Handelspolitik. Ebenfalls kleines Einmaleins ist, dass
man sich dann irgendwo in der Mitte trifft. D.h. die EU
senkt etwas ab und die USA heben etwas an, oder es wird
ein Deal mit etwas an anderer Stelle gemacht.

Elisabeth Schwabe schrieb am 19.01.2016

Aus eigenen Erfahrungen ist mir bekannt, dass sich die
Länder und Gemeinden einen feuchten Dreck darum
kehren, was die in der Europäischen Kommission
schaffen! Der Handel und die Spekulanten verdienen
immer am meisten! Niemals werden die zulassen, dass es
ein faire Handelspolitik gibt!

Jan H schrieb am 19.01.2016

Mit Blick auf die ILO-Kernarbeitsnormen sollte man
realistisch bleiben: Die föderale Ebene in den USA hat
das für sie Mögliche getan, diese umzusetzen.
Wer mehr will greift in den föderalen Aufbau der
Vereinigten Staaten ein - kann man natürlich fordern,
allerdings würde ich dann um etwas Emphatie bitten:
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Was würden wir sagen, wenn man z.B. im Bereich der
Anerkennung von Ausbildungsberufen (z.B. Meisterbrief
...) gesagt bekommt: dann ändert hat Euren
gesellschaftlichen Aufbau.
Gerade das ist es doch, was auch viele Bürger in Europa
nicht durch Handelsabkommen wollen, insbesondere
wenn Sie denen kritisch gegenüberstehen.

Wolfgang Pfannekuch schrieb am 19.01.2016

Nein, liebe Friedrich-Ebert-Stiftung, liebe Ex-Genossen,
dieser Beitrag hat mir nicht gefallen!
Lest bitte, um Euch sachlich zu informieren über die
Auswirkungen von NAFTA, die Recherchen auch s dem
Dossier von Barbara Eisenmann, Deutschlandfunk, vom
21.11.2014!
Und danach, Genossen, entschuldigt Euch bitte für
Euren tollen Beitrag bei allen bisherigen Millionen
Opfern von NAFTA & Co (unter den mexikanischen
Kleinbauern, Land- und sonstigen Arbeitern), ebenso wie
bei den ärmer gewordenen Arbeitnehmern in USA und
Kanada .... und bei den künftigen Opfern auch!

Mit bedauernden Grüßen,
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arme SPD, arme Friedrich-Ebert-Stiftung,

Wolfgang Pfannekuch

Raimund H. schrieb am 21.01.2016

Wenn jemand mit NAFTA begründet, dass TTIP
„Keine Abwärtsspirale“ für deutsche Arbeitnehmerrechte
wäre, und erklärt „Warum TTIP Arbeitnehmerrechte
schützt, nicht schwächt“ um sich zur Feststellung zu
versteigen: „TTIP ist keine Bedrohung für
Arbeitnehmerrechte“, der betreibt nichts anderes als
Propaganda ohne Bezug zur Realität.
Diese Feststellungen, dann aber auch noch als
„Kommentar“ zu verkaufen, ist weder ein Beleg für
wissenschaftliche noch für journalistische Seriosität und
Qualität.
Jedenfalls führt ein derartiger Beitrag, sicherlich nicht
dazu, „..eine offenere Diskussion führen zu können, mit
dem Ziel einer legitimen und nachhaltigen
Handelspolitik.“

Herbert Nau schrieb am 04.02.2016



16/18

Raimund H. schrieb: "Jedenfalls führt ein derartiger
Beitrag, sicherlich nicht dazu, „..eine offenere Diskussion
führen zu können, mit dem Ziel einer legitimen und
nachhaltigen Handelspolitik.“ "

14 TTIP-kritische Kommentare, Campact-Aktivitäten,
Foodwatch etc belegen, dass eine sehr offene, heftige und
gegensätzliche Diskussion geführt wird und der Vorwurf
"weder ein Beleg für wissenschaftliche noch für
journalistische Seriosität und Qualität." polemisch ist.

Diskurs ist sicher anspruchsvoll, diverse - teilweise
wütende - Gegenreden disqualifizieren sich selbst.

Coqui schrieb am 04.02.2016

Hat der Autor des Artikels einen von IPG (bezahlten ?)
gewünschten Kommentar für IPG geschrieben?
Wenn ja, dann ist das Problem nicht der aufgeforderte
Autor, sondern die Redaktion von IPG.
Warum hat IPG nicht offen eine - mindestens ebenso
qualifizierte - Stellungnahme des BDI gratis
übernommen?
Nicht der Diskurs, die Gabriel/BMWi genehme
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Einseitigkeit des Autors ist das Problem - nicht das der
Diskutanten, sondern des IPG.

Klaus-D. Glismann schrieb am 04.02.2016

Obwohl ich sehr kritisch gegenüber den Aussagen des
Autors bin (s. Beitrag v. 19.1.16). Unterstütze ich die
IPG auch Artikel zu veröffentlichen, die nicht der
Mehrheitsmeinung der IPG Abonnenten entspricht.
Einige Diskutanten scheinen nicht in der Lage zu sein,
sich sachlich mit Artikeln auseinanderzusetzen, die nicht
ihrer Meinung entsprechen. Soviel zur
Diskussionskultur.

Coqui schrieb am 05.02.2016

Den Schuh (Diskussionskultur) ziehe ich mir nicht an.
Es geht darum, ob z.B. der Naturschutzbund auf Kosten
seiner Mitglieder in seiner Publikation einen Artikel, der
einseitig die Vorzüge der Massentierhaltung beschreibt,
publizieren sollte.
Ich bin selbst erwachsen genug, dazu einen Artikel des
Schweinezüchterverbandes zu lesen.
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